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(Belgisches Staatsblatt vom 22. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


30. MAI 2023 - Gesetz zur Festlegung von Abänderungen in Bezug auf die Vorschriften zur Funktionsweise und die Zuverlässigkeitsoptionen im Rahmen des in Kapitel 2bis des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes erwähnten Kapazitätsmechanismus


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 2 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 15. März 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 72 wird durch die Wörter "und im Kapazitätsvertrag Verfügbarkeitsverpflichtungen und Verpflichtungen in Bezug auf den Zeitraum vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum vorgesehen sind, um sicherzustellen, dass diese Kapazität zu Beginn und während des Kapazitätsbereitstellungszeitraums verfügbar ist" ergänzt.

2. Eine Nr. 72bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"72bis. "Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus": Verpflichtung eines Kapazitätsanbieters, dem Netzbetreiber im Rahmen des Kapazitätsmechanismus die Plusdifferenz zwischen dem Referenzpreis und dem Ausübungspreis zurückzahlen, außer in den gemäß Artikel 7undecies § 11 Absatz 3 vorgesehenen Fällen,".

3. In Nr. 80 werden zwischen den Wörtern "der Kapazitätsanbieter" und den Wörtern "die Differenz" die Wörter "gemäß der Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus" eingefügt.


Art. 3 - Artikel 7undecies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 11 wird wie folgt abgeändert:

a) In § 11 Absatz 2 werden die Wörter "die Verpflichtung, dem Netzbetreiber die positive Differenz zwischen dem Referenzpreis und dem Ausübungspreis zurückzuzahlen" durch die Wörter "die Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus" ersetzt.

b) Zwischen Absatz 2 und Absatz 3 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"In Abweichung von Absatz 2 kann der König bestimmen, dass die Laststeuerung nicht der Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus unterliegt, und kann Er die Bedingungen festlegen, unter denen diese Ausnahme gilt."

2. In § 12 wird zwischen Absatz 5 und Absatz 6 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die in den nachfolgenden Fassungen der Vorschriften zur Funktionsweise enthaltenen Bestimmungen sind auf Kapazitätsanbieter anwendbar, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschriften bereits einen Kapazitätsvertrag geschlossen haben, mit Ausnahme der von der Kommission oder dem König festgelegten neuen Bestimmungen, die derart sind, dass der Kapazitätsanbieter, wenn er sie zum Zeitpunkt der Abgabe seines Angebots gekannt hätte, vernünftigerweise kein Angebot oder ein wesentlich anderes Angebot eingereicht hätte. Diese Ausnahme gilt nicht für neue Bestimmungen, deren Anwendung auf Kapazitätsverträge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser neuen Bestimmungen bereits geschlossen sind, erforderlich ist, um das vertragliche Gleichgewicht wiederherzustellen, das infolge einer plötzlichen Krise auf dem Energiemarkt gestört wurde."




KAPITEL 3 - Schlussbestimmung


Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 3 Nr. 2, der mit 13. Mai 2022 wirksam wird.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 30. Mai 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

